
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 NÖ SRW Allgemeines
 NÖ SRW - Sektorales Raumordnungsprogramm Windkraftnutzung in NÖ

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Das Sektorale Raumordnungsprogramm besteht aus dem Wortlaut der Verordnung und den Kartendarstellungen im

Maßstab 1:150.000 (Anlagen 1 bis 4).

In Kraft seit 21.05.2014 bis 31.12.9999
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